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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/18/0294 E 17. Februar 1989 RS 3

Stammrechtssatz

Durch die AMG-Nov BGBl 1988/748 ist einer Sachentscheidung über Anträge gem § 88 Abs 3 AMG idF BGBl 1983/185

der Boden entzogen worden, sodaß die gebotene Erledigung eines noch o enen Antrages nur mehr in der

Zurückweisung des Antrages bestehen kann (Hinweis B VS 15.12.1977, 934/73, VwSlg 9458

A/1977). Die Formulierung in § 88 Abs 3 AMG idF Nov BGBl 1988/748:

"ist kein Bescheid zu erlassen" ist wohl nur so zu verstehen, daß die Behörde zwar von einer Sachentscheidung

entbunden ist, nicht jedoch von der Pflicht, die bei ihr gestellten Anträge durch Zurückweisung zu erledigen.
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